
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/14 5Ob509/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

AO §8 Abs2

KO §27

KO §31 Abs3

Rechtssatz

Der Anfechtungsausschluß des § 31 Abs 3 KO gilt nur für solche Rechtshandlungen des Ausgleichsschuldners, die ihm

gemäß § 8 Abs 2 AO gestattet sind; auch grundsätzlich unwirksame Rechtshandlungen unterliegen der Anfechtung

nach §§ 27 ff KO.
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